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Niederschrift  
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I. Öffentlicher Teil 
 
TOP 1:  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der Tagesord-
nung 
 
Der Vorsitzende, Landrat Gernot Schmidt, eröffnet die Sitzung des Regionalvorstandes der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree (RPG OLS). Er begrüßt die Anwesenden 
und die Gäste. 
 
Von den sieben Mitgliedern des Regionalvorstandes sind bei Feststellung der Beschlussfähig-
keit 6 Mitglieder und ein Stellvertreter, Herr Wolfgang Neumann, in Vertretung von Herrn Ober-
bürgermeister René Wilke anwesend. 
 
Die Sitzung ist öffentlich und wird für die Erstellung der Niederschrift entsprechend den Rege-
lungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg akustisch aufgezeichnet. 
 
Die Einladung wurde unter Bekanntgabe der Tagesordnung fristgemäß in der 19. KW 2021 ver-
sandt und die Tagesordnung auf der Homepage der RPG OLS öffentlich bekannt gemacht.  
 
Mit der Protokollführung wird Frau Wodrich, Sachbearbeiterin Verwaltung RPS OLS, beauf-
tragt. 
 
 
TOP 2: Niederschrift 6. Öffentliche Sitzung Regionalvorstand//7. Amtszeit am 31.05.2021 
 
Die Niederschrift zur 6. Sitzung des Regionalvorstandes, öffentlicher Teil, wurde den Mitglie-
dern des Regionalvorstandes mit der Einladung per E-Mail sowie auf der Website der RPG OLS 
zur Verfügung gestellt. Anträge auf Änderung der Niederschrift liegen nicht vor. Somit ist dazu 
keine Abstimmung erforderlich. 
 
 
TOP 3: Änderung des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungs-
planung (GVBI. I/21 Nr.19) vom 23. Juni 2021 
 
Herr Rump, Leiter der RPS OLS, erläutert die mit der zweiten Änderung des RegBkPlG vom 
23.06.2021 ab sofort geltenden wesentlichen Änderungen. 
 
Diese sind: 

1. Die Hauptverwaltungsbeamten (HVB) der Mitglieder erhalten zu gleichen Teilen die Stim-
menzahlen, die erforderlich sind, um die einfache Mehrheit der Mitglieder der RPG in der 
Regionalversammlung zu erzielen. Nicht zu gleichen Teilen aufteilbare Stimmen erhält der 
Vorsitzende (§ 6 Absatz 4 Satz 6 RegBkPlG). 

2. Die GL kann die bekanntgemachte Frist zur Sicherung der in Aufstellung befindlichen Zie-
le zur Steuerung der Windenergienutzung (Moratorium) höchstens zwei Mal um ein Jahr 
verlängern (§ 2c Absatz 1 Satz 3 RegBkPlG). 

 
In den vorangegangenen Sitzungen der Regionalversammlung war die Beschlussfähigkeit ge-
fährdet, da die HVB der Mitglieder jeweils in der Minderheit waren. Dies konnte nur gelöst wer-
den, indem mehrere kommunale HVB auf ihr Stimmrecht verzichteten. Mit der erneuten Geset-
zesänderung wurde laut Herrn Rump nunmehr der Forderung der RPG OLS entsprochen, die 
Beschlussfähigkeit grundlegend und dauerhaft zu sichern. 
 
Die Beschlussfähigkeit wird auf der 5. Sitzung der Regionalversammlung dadurch hergestellt, 
indem die Landräte und der Oberbürgermeister ein Mehrfachstimmrecht erhalten, sofern erfor-
derlich zur Erlangung einer einfachen Mehrheit der Mitglieder. 
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Erfreulich ist laut Herrn Rump zudem, dass das sogenannte Moratorium um ein weiteres Jahr 
verlängert werden kann. Der langjährige Planungsprozess zum Teilplan „Windenergienutzung“ 
bis zur Satzung 2018 verdeutlicht jedoch die grundsätzliche Unkalkulierbarkeit der Dauer von 
Planverfahren zur Steuerung der Windenergienutzung über die Regional- und Bauleitplanung. 
 
Ab der 8. Legislaturperiode, d. h. nach der Kommunalwahl 2024, werden folgende Änderungen 
wirksam: 

1. Vertretung der HVB aller amtsfreien Gemeinden, Ämter, Verbandsgemeinden und mitver-
waltenden Gemeinden als stimmberechtigte Mitglieder in der Regionalversammlung (§ 6 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 8 RegBkPlG). 

2. Erhöhung der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder in der Regionalversammlung von 
max. 60 auf max. 70 (§ 6 Absatz 1 Satz 4 RegBkPlG). 

3. Wahl der Regionalräte und deren Stellvertreter innerhalb von fünf Monaten nach dem Tag 
der Kommunalwahl (§ 6 Absatz 2 Satz 4 und Satz 5 RegBkPlG). 

 
Herr Rump führt hierzu aus, dass die Hauptsatzung der RPG OLS bis zur konstituierenden 
Sitzung der Regionalversammlung im Herbst 2024 an die Änderung des RegBkPlG anzupassen 
ist. Dies bedeutet, dass auf der letzten Regionalversammlung in der 7. Legislaturperiode die 
Hauptsatzung neu zu beschließen ist. Zuvor hat der Regionalvorstand darüber zu entscheiden, 
ob bei vsl. 66 stimmberechtigten Regionalräten (Stimmenverhältnis 31:35) die zur Erlangung 
der Mehrheit der Mitglieder der RPG OLS in der Regionalversammlung zusätzlich erforderlichen 
Stimmen (36:35) durch ein Mehrfachstimmrecht der HVB der Mitglieder (z. B. 2:2:1) erreicht 
wird oder weitere ehrenamtliche Regionalräte aus den Kreistagen und der Stadtverordneten-
versammlung gewählt werden müssen. 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die auf der 4. Sitzung der Regionalversammlung am 
21.06.2021 beschlossene Satzung des sachlichen Teilregionalplans „Regionale Raumstruktur 
und Grundfunktionale Schwerpunkte“ am 13.09.2021 von der Landesplanungsabteilung ge-
nehmigt und am 27.10.2021 im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 42 bekanntgemacht wurde. Der 
Teilregionalplan ist somit rechtskräftig. Das Regionalplanverfahren wurde somit innerhalb nur 
eines Jahres erfolgreich abgeschlossen. Grundfunktionale Schwerpunkte (GSP) haben als wei-
tere Schwerpunkte der Wohnsiedlungsentwicklung zusätzliche Entwicklungsperspektiven. 
 
 
TOP 4: Berichterstattung aus dem Ausschuss Regionalplanung und Regionalentwicklung 
 
Der Vorsitzende bittet den Ausschussvorsitzenden, Herrn Schütz, um seine Ausführungen. 
 
Herr Schütz berichtet, dass die 4. Ausschusssitzung am 15.09.2021 in den Räumen der IHK 
Ostbrandenburg stattfand. Auf der Ausschusssitzung wurden folgende Schwerpunktthemen 
erörtert: 
 
Der Regionale Energiemanager, Herr Schwietzke, berichtete über die Aktivitäten zur Umset-
zung des Regionalen Energiekonzeptes Oderland-Spree. Weiterhin wurde zum Regionalma-
nagement Oderland-Spree zur Unterstützung der TESLA-Umfeldentwicklung in der Region 
Oderland-Spree berichtet und die neue Homepage www.oderland-spree.de präsentiert. Des 
Weiteren wurde die aktuelle Bevölkerungsausschätzung 2020 - 2030 des Landes Brandenburg 
vorgestellt, die gegenüber der vorangegangenen Landesprognose deutlich positiver ausfällt. 
 
Die IHK Ostbrandenburg kündigte im Ausschuss an, dass bis Ende 2021 eine Verkehrs- und 
Engpassanalyse für die Region Oderland-Spree vorliegen wird, die zu erwartenden Verkehrs-
ströme im Personen- und Güterverkehr, die durch die Ansiedlung von Tesla in Grünheide 
(Mark) sowie durch die Eröffnung des Flughafens BER zu erwarten sind. 
 
Da es keine Nachfragen gibt, bedankt sich der Vorsitzende bei Herrn Schütz für die Ausfüh-
rungen und beendet den TOP 4. 

http://www.oderland-spree.de/
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TOP 5: Haushalts- und Wirtschaftsführung 
 
Der Vorsitzende gibt das Wort an Frau Kunert, Sachbearbeiterin Haushalt/Buchführung/Ver-
waltung der RPS OLS, zum Jahresabschluss 2020 und zur Haushaltssatzung/-plan 2022 aus-
zuführen. 
 
TOP 5.1: Jahresabschluss 2020 
 

Frau Kunert erläutert, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 Mitte September 
2021 fertiggestellt und zur Prüfung eingereicht wurde. Gemäß Hauptsatzung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Oderland-Spree erfolgt die Kassenverwaltung durch die Regionalen 
Planungsstelle und die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch das Rechnungs- 
und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Oder-Spree (RPA). Die Unterlagen zum Jahresab-
schluss 2020 und der Prüfbericht des RPA vom 13.10.2021 wurden dem Regionalvorstand vor 
der Sitzung im Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt.  
 
Zum Prüfbericht führt Frau Kunert aus, dass es lediglich eine Beanstandung bei der öffentli-
chen Bekanntmachung von Haushaltssatzung/-plan 2020 gab. Dieser Fehler wurde bereits mit 
der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 bereinigt. Im Ergebnis der Prüfung empfiehlt 
das RPA den Jahresabschluss 2020 durch die Regionalversammlung der RPG OLS zu be-
schließen und dem Vorsitzenden die Entlastung zu erteilen.  
 
Frau Kunert gibt einen Überblick über das Rechnungsergebnis 2020. Das Haushaltsjahr wurde 
mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von rund 72 T€ abgeschlossen. Dieser Überschuss wur-
de gemäß KomHKV der Rücklage zugeführt. Der Überschuss ist im Wesentlichen begründet 
durch die Nichtinanspruchnahme von Personalaufwendungen und Aufwendungen für Gutach-
ten und Rechtsberatung. Des Weiteren wurde in fast allen Aufwandspositionen der Ansatz nicht 
ausgeschöpft. Zur Absicherung der Kosten für die vier anhängigen Normenkontrollverfahren 
zum Sachlichen Teilregionalplan „Windenergienutzung“ wurden im Haushaltsjahr 2019 bereits 
Rückstellungen gebildet, die nach Abschluss der Verfahren in Anspruch genommen werden.  
 
Da zum Jahresabschluss 2020 keine Nachfragen bestehen, bittet der Vorsitzende Frau Kunert 
um Erläuterungen zum nächsten Tagesordnungspunkt.  
 
TOP 5.2: Entwurf Haushaltssatzung/-plan 2022 
 
Die Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan 2022 wurde den Vorstandsmitgliedern 
ebenfalls vor der Sitzung im Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt. Frau Kunert präsentiert 
dem Vorstand die wichtigsten Inhalte des Haushaltsplanentwurfs 2022. Zur Erfüllung der ge-
setzlichen Aufgabenstellung, abgebildet unter dem Produkt 511, wird im Haushaltsjahr 2022 mit 
einer gleichbleibenden Landeszuweisung wie im Vorjahr in Höhe von 586 T€ gerechnet.  
 
Der Stellenplan 2022 umfasst insgesamt 11 Mitarbeiter, davon 6,875 Vollzeiteinheiten (VZE) im 
Produkt 511 sowie 2,8 befristete VZE für die Projektarbeit in den Produkten 512, 514 und 515. 
Insgesamt sind 685 T€ Personalaufwendungen veranschlagt, hiervon 515 T€ unter dem Pro-
dukt 511. Frau Kunert schildert, dass im Jahr 2022 die Erarbeitung des Integrierten Regional-
plans (IRP OLS) im Vordergrund stehe und gibt einen Überblick über die personelle Aufgaben-
verteilung. In Bezug auf die Landeszuweisung beträgt der Personalkostenanteil für die gesetzli-
che Aufgabenstellung im Jahr 2022 rund 87,5 %. Dieser Anteil wird sich in den nächsten Jahren 
weiter erhöhen und wird für 2025 auf über 90 % geschätzt. 
 
Im Haushaltsjahr 2022 sind Mehrausgaben für Sachkosten von insgesamt 58 T€ gegenüber 
dem Planansatz 2021 geplant, die auf höhere Aufwendungen für Sachverständigen- und Gut-
achtentätigkeiten sowie Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Erstellung des IRP OLS 
und erhöhten Fixkosten aufgrund des Umzugs in die neue Geschäftsstelle zurückzuführen sind. 
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Abschließend gibt Frau Kunert eine Übersicht über die Ergebnisentwicklung bis zum Jahr 
2025. Für das Jahr 2022 ist der Haushaltsausgleich durch die Rücklage von Überschüssen aus 
Vorjahren gesichert (Stand Rücklage 31.12.2020: 245 T€). Nach derzeitiger Prognose wird im 
Jahr 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von 118 T€ ausgewiesen, der mittelfristig nicht mehr durch 
die Landesmittel ausgeglichen werden kann. 
 
Herr Neumann, Regionalrat FFO, fragt nach, welche Überlegungen es hinsichtlich des Defizi-
tes gibt und warum der Stellenplan 2022 andere Zahlen ausweist als in der Präsentation aufge-
führt. 
 
Frau Kunert antwortet, dass auch die Stellen der zusätzlichen Projekte (Produkt 512, 514 und 
515) in den Gesamtstellenplan aufzunehmen sind. Hierbei handelt es sich befristete Arbeitsver-
hältnisse, die über die jeweiligen Fördermittel bzw. Eigenanteile der Mitglieder der RPG OLS 
ausfinanziert sind. 
 
Herr Rump ergänzt, dass die Pflichtaufgaben der Regionalplanung nach dem RegBkPlG durch 
das MIL gesichert werden müssen, so auch die Finanzierung der Planungsstellen im Land 
Brandenburg. Da alle fünf Planungsstellen im Land Brandenburg ähnliche Finanzierungsprob-
leme bekommen werden, ist im Zuge der Aufstellung des Landeshaushaltes 2023 hierrüber mit 
der GL zu verhandeln. Weiterhin äußert er, dass für die Einnahmen und Ausgaben der RPG 
OLS ein Monitoring eingeführt werden soll. Darüber hinaus wurde im Vorstand bereits die Erhe-
bung einer Umlage thematisiert. Die weitere Haushaltsentwicklung sei abzuwarten. Für das 
Haushaltsjahr 2022 ist der Ausgleich gesichert. 
 
Der Vorsitzende gibt folgende Beschlussvorschläge zur Abstimmung: 
 

1. Auf der Grundlage des Prüfergebnisses des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landkreises Oder-Spree bestätigt der Regionalvorstand, dass den Mitgliedern 
der Regionalversammlung zur 5. Sitzung/7. Amtszeit der festgestellte Jahres-
abschluss 2020 und der Vorschlag zur Entlastung des Vorsitzenden zur Be-
schlussfassung in der Regionalversammlung vorgelegt werden. 

 
Der Regionalvorstand folgt einstimmig dem Beschlussvorschlag des Vorsitzenden. 
 

2. Auf der Grundlage des vorgelegten Entwurfs zur Haushaltssatzung/-plan 2022 
bestätigt der Regionalvorstand, dass den Mitgliedern der Regionalversamm-
lung zur 5. Sitzung/7. Amtszeit die Haushaltssatzung und -plan 2022 zur Be-
schlussfassung in der Regionalversammlung vorgelegt wird. 

 
Der Regionalvorstand folgt einstimmig dem Beschlussvorschlag des Vorsitzenden. 
 
 
TOP 6: Vorbereitung der 5. Sitzung/7. Amtszeit der Regionalversammlung am 29.11.2021  
 
Als Tischvorlage liegen dem Regionalvorstand der Entwurf der Tagesordnung für die 5. Sitzung 
der Regionalversammlung und die Terminplanung für 2022 vor. 
 
Herr Rump erläutert die Tagesordnung der 5. Sitzung der Regionalversammlung am 
29.11.2021. Es ist vorgesehen, dass das Arbeitsprogramm mit Terminplan 2022, der Jahresab-
schluss 2020 sowie die Haushaltssatzung/-plan 2022 beschlossen werden.  
 
Die Gründe, die zum OVG-Urteil in der mündlichen Verhandlung am 30.09.2021 zum sachli-
chen Teilregionalplan „Windenergienutzung“ Oderland-Spree geführt haben, sollen durch die 
Rechtsanwaltskanzlei Müller-Wrede & Partner, die die RPG OLS in der Verhandlung vertreten 
haben, nochmal erläutert. Im Folgenden sollen die Schritte aufgezeigt werden, um die Steue-
rungswirkung der Windenergienutzung durch die Regionalplanung wieder herzustellen. 
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Weiterhin soll das Plankonzept zum Integrierten Regionalplan – Teil 1 – zum regionalen Frei-
raumverbund, dem vorbeugenden Hochwasserschutz sowie zu den regionalen Verkehrsverbin-
dungen und Verknüpfungspunkten vorgestellt und nachfolgend gebilligt werden. 
 
In den letzten TOP´s sollen die aktuellen Arbeitsergebnisse der GRW-I Projekte zum Regional-
management und die Verkehrs- und Engpassanalyse Oderland-Spree im Rahmen der Tesla-
Ansiedlung vorgestellt werden. 
 
Herr Behrens, Herr Lindemann und Herr Steinbrück schlagen vor, dass aufgrund der aktuel-
len Corona-Situation die Tagesordnung gekürzt werden sollte. Die TOP´s zur Berichterstattung 
könnten auch schriftlich übermittelt werden. 
 
Herr Lindemann gibt zu bedenken, dass weniger die Kosten, sondern der Gesundheitsschutz 
Priorität haben sollte. Daher sollten Raumgröße und Lüftungstechnik geprüft. Herr Neumann 
bietet seine Unterstützung bei der Suche nach einem Tagungsort in Frankfurt (Oder) an.  
 
Der Vorsitzende schlägt vor, das Corona-Geschehen zu beobachten, die Tagesordnung für die 
Regionalversammlung zu kürzen und kurzfristig zu entscheiden, wo die Sitzung stattfinden wird. 
Hierzu wird er sich vor Bekanntmachung am Freitag, den 12.11.2021 mit dem Leiter der RPS 
OLS abstimmen. 
 
Herr Rump unterbreitet hierzu den Vorschlag, dem Vorstand am Folgetag ein Ranking mögli-
cher Veranstaltungsorte mit den Kriterien Raumgröße und Lüftungstechnik zu unterbreiten. Auf 
Grundlage des Umlaufbeschlusses des Regionalvorstandes wird am kommenden Freitag der 
Vorsitzende mit der gekürzten Tagesordnung entscheiden, wo die Regionalversammlung statt-
findet. Der Versand der Einladungen an die Mitglieder der Regionalversammlung erfolgt, um die 
Ladungsfrist einzuhalten, noch am gleichen Tag. 
 
Die Regionalvorstandsmitglieder bestätigen den Beschlussvorschlag des Vorsitzenden. 
 
 
TOP 7: Erarbeitung Integrierter Regionalplan Oderland-Spree – Rahmenbedingungen und  
Festlegungen 
 
Der Vorsitzende bittet zum Kapitel Rahmenbedingungen im strategischen Teil des IRP OLS 
Herrn Hengsbach um Erläuterung der Schlussfolgerungen aus der aktuellen Bevölkerungsvo-
rausschätzung des Landes Brandenburg. 
 
Herr Hengsbach, Regionalplaner RPS OLS, gibt einen Überblick über die Fortschreibung der 
Bevölkerungsprognose des Landes Brandenburg für die Region Oderland-Spree. Im Vergleich 
zur alten Prognose aus dem Jahr 2016 ist auffällig, dass eine deutlich positivere Bevölkerungs-
entwicklung in weiten Teilen der Region angenommen wird. Während 2016 noch von einem 
Verlust von ca. 20.000 EW bis zum Jahr 2030 in der Gesamtregion ausgegangen wurde, wird 
nun ein leichtes Wachstum mit ca. 2.000 EW prognostiziert. Jedoch entwickeln sich das Berli-
ner Umland und der Weitere Metropolenraum stark unterschiedlich. Während das Berliner Um-
land um ca. 9.000 EW wachsen wird, werden die ländlich geprägten, peripheren Räume 7.000 
EW verlieren.  
 
Besonders der demographische Wandel wird die Region vor große Herausforderungen stellen. 
Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird sowohl im Umland als auch im Weiteren Metro-
polenraum stark schrumpfen, in letzterem jedoch stärker und schneller. Zeitgleich nimmt die 
Bevölkerung im Rentenalter stark zu. Zudem sinkt der Anteil der Kinder im Kita-Alter, der Anteil 
der Kinder im schulpflichtigen Alter wird jedoch weiter ansteigen. Daraus resultieren steigende 
Anforderungen an die soziale Infrastruktur sowohl für ältere Menschen als auch für Schulkinder. 
Auch der ÖPNV muss an diese Entwicklung angepasst werden. Den zu erwartenden steigen-
den Ausgaben stehen deutlich sinkende kommunale Einnahmen gegenüber.  
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Nachfragen und Anmerkungen zur Bevölkerungsprognose gibt es keine. 
 
Der Vorsitzende bittet zum Plankapitel Freiraumplanung Herr Steinhäußer um Erläuterung. 
 
Herr Steinhäußer, Regionalplaner RPS OLS, gibt einen Überblick über den Fortschritt bei der 
Konkretisierung des Freiraumverbundes aus dem LEP HR, den es seit Übergabe des konkreti-
sierten Regionalen Freiraumverbundes im Jahr 2020 gegeben hat. Er führt dazu noch einmal 
aus, welche Vorgaben dazu seitens der Landesplanung bestehen. Die Richtlinie der Gemein-
samen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg für Regionalpläne sieht dazu eine maß-
stabsgerechte Konkretisierung im Randbereich des landesplanerischen Freiraumverbundes vor. 
Darüber hinaus ist auch eine Erweiterung des Freiraumverbundes möglich.  
 
Herr Steinhäußer fasst noch einmal die Kriterien des Freiraumverbundes des LEP HR zusam-
men (siehe Vortrag). Danach wird die Wirkung des Freiraumverbundes beschrieben. Dieser 
sichert nicht nur den Freiraum, sondern schließt klar Vorhaben wie z. B. Rohstoffabbau, Wind-
parks oder Freizeitgroßvorhaben aus. An einem Beispiel wird die Vorgehensweise illustriert 
(siehe Vortrag). 
 
Im Anschluss schildert Herr Steinhäußer den umfangreichen Abstimmungsprozess mit der 
Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg und den Regionalen Planungs-
gemeinschaften im Land Brandenburg.  
 
Ziel der Konkretisierung ist ein Herunterbrechen der Balkenschraffur des LEP HR im Maßstab 
1:300.000 auf eine flächig klar abgegrenzte Darstellung im Maßstab 1:100.000 des IRP OLS. 
Zur Aktualisierung der Daten wurden neue Bebauungspläne auf eine Überschneidung mit dem 
Freiraumverbund geprüft. Über die landesplanerisch festgelegten Kern- und Ergänzungskrite-
rien hinaus wurden regionale Kriterien berücksichtigt. So wurden zusätzlich der Biotopverbund 
des 2. Entwurfs Landschaftsrahmenplan LOS, die Waldfunktionskartierung des Landesbetrie-
bes Forst und aktuelle Daten des LBGR zu einer Überarbeitung des landesplanerischen Frei-
raumverbundes im IRP OLS genutzt.  
 
Zur Zielfestlegung führt Herr Steinhäußer aus, dass diese direkt aus dem Z 6.2 des LEP HR 
übernommen wird, da es sich hierbei um eine Konkretisierung eines landesplanerischen Ziels 
handelt. Ebenso werden die damit verbundenen Ausnahmen in den IRP OLS übernommen. 
Eine Bestätigung des konkretisierten regionalen Freiraumverbundes ist zum Ende des Jahres 
2021 zu erwarten. 
 
Der Vorsitzende fragt nach, ob die Möglichkeit besteht, dass die künftige Bundesregierung in 
den Freiraum zu Gunsten der erneuerbaren Energien eingreift. Herr Steinhäußer verweist für 
die Antwort auf Frau Conradt. Diese hält eine Anpassung an Bundesgesetze für möglich. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt sei aber nichts absehbar. 
 
Der Vorsitzende bittet zum Plankapitel Hochwasserschutz Frau Dieckmann um Erläuterung. 
 
Frau Dieckmann, Regionalplanerin RPS OLS, bedankt sich für das Wort und beginnt mit dem 
Planungsanlass für die Festlegungen zum Plankapitel vorbeugender Hochwasserschutz. Sie 
zählt dafür die Ziele Z 8.4 und Z 8.5 aus dem LEP HR als Rahmenbedingungen für die Festle-
gungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz auf. Sie erläutert, dass es eine nachrichtliche 
Übernahme aus der Fachplanung geben wird. Dabei handelt es sich um das Überschwem-
mungsgebiet Untere Spree (ABl. Nr. 2 vom 18.01.2017, S. 34). Daneben gibt es voraussichtlich 
vier Grundsätze: 
 

- G 3.5.1.1 Vorbehaltsgebiete Vorbeugender Hochwasserschutz 
- G 3.5.1.2 Vorbehaltsgebiete Polder 
- G 3.5.1.3 Oderbruch 
- G 3.5.1.4 Kommunale Zusammenarbeit 
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Zum Schluss zeigt Frau Dieckmann die kartografische Darstellung der Grundsätze 3.5.1.1 und 
3.5.1.2 sowie die nachrichtliche Übernahme im IRP OLS.  
 
Fragen zum Plankapitel vorbeugender Hochwasserschutz gibt es nicht.  
 
Der Vorsitzende bittet zum Plankapitel Verkehr Herrn Zenz um Erläuterung. 
 
Herr Zenz, Regionalplaner RPS OLS, stellt die landesplanerische Rahmensetzung durch den 
LEP HR in den Zielen Z 7.1 und Z 7.2 auf Landesebene dar, sowie die Grundsätze  
 
- G 3.6.1.1 Flächendeckende Erreichbarkeit  
- G 3.6.1.2 Regional bedeutsame Verkehrsverbindung  
- G 3.6.1.3 Regional bedeutsamer Verknüpfungspunkt 
 
als auch die Festlegungskriterien zu regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen und Ver-
knüpfungspunkten als regionale Konkretisierung für den Vorentwurf zum IRP OLS. Bei den re-
gionalen Verkehrsverbindungen werde die Anbindung der GSP an das Oberzentrum Frankfurt 
(Oder) sowie zu den jeweiligen Mittelzentren in der Region betrachtet. Eine Anbindung an den 
nächstgelegenen (Schienen-) Verknüpfungspunkt wird ebenso einbezogen. Die Darstellung der 
regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen erfolgt als Linienverbindung am Bestandsnetz, 
daher erfolgt keine Neutrassierung. Bei den Verknüpfungspunkten erfolge eine Betrachtung 
regional bedeutsamer Übergangsmöglichkeiten zwischen Bahn-Bus sowie Bus-Bus Verbindun-
gen, die zum einen aus dem Landesnahverkehrsplan sowie den Nahverkehrsplänen der Kreise 
entnommen werden und durch regional bedeutsame Verbindungen in den GSP ergänzt wer-
den. 
 
Abschließend veranschaulicht Herr Zenz zu erwartende Ergebnisse in einer Karte. Er fügt an, 
dass derzeit an der Darstellung gearbeitet werde und noch abzustimmen sei, ob die vorher 
genannten Festlegungen am besten in einer Beikarte (Vignette) oder direkt in der Festlegungs-
karte eingestellt werden sollen. Er zeigt zwei Vorschläge die einen Tag zuvor bei einem Abstim-
mungstermin mit der GL besprochen wurden  
 
Frau Conradt fügt hinzu, dass die Raumordnung keine Trasse vorbestimmen und festlegen 
kann, sondern es wird rein ein Bedarf dargestellt. Daher ist bei der Darstellung genau abzu-
wägen, wie detailliert die regionale Konkretisierung sein darf. Die Darstellung in einer Beikarte 
kann eine Lösung sein. Es ist ergänzend zu kommunizieren, dass keine neuen Verkehrswege 
durch Regionalpläne geschaffen werden.  
 
Herr Rump bestätigt, dass von Seiten der RPS OLS für den Vorentwurf eine Beikarte mit den 
regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen und Verknüpfungspunkten erarbeitet wird. 
 
Herr Neumann schildert, dass man gerade als RPG darauf hinweisen darf, welcher Bedarf in 
der Region besteht. Er verweist darauf, dass aus Sicht des Oberzentrums Frankfurt (Oder) eine 
direkte Trassenerschließung an den BER als Bedarf gesehen wird. Ebenso muss im ÖPNV 
gehandelt werden. Er führt das Beispiel an, dass am ehemaligen Halbleiterwerk einerseits die 
SVF mit der Straßenbahn, andererseits die Busse aus LOS mehrmals am Tag die gleiche Stre-
cke bis zum Bahnhof durchfahren. 
 
Frau Conradt versteht die Absicht von Herrn Neumann und ergänzt, dass es wichtig sei zu 
hinterfragen, wo der IRP das richtige Instrument sei. Die klassische Raumordnung sei es in die-
sem Fall nicht. Mit dem Plankapitel Verkehrsverbindungen kann somit nur ein Bedarf aufgezeigt 
werden, aber keine Verbindungsmodalitäten. 
 
Der Vorsitzende führt an, dass die Raumordnung dem Strahlenmodell im Großraum Berlins 
von Anfang der 1920iger Jahre folge und die Siedlungsentwicklung sich an den Bahntrassen 
vollziehe. Die Wohnpreisentwicklung im Berliner Umland wird immer mehr Menschen auch in 
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den Weiteren Metropolenraum drängen, sodass eine hinreichende Bedienung im ÖPNV 
unerlässlich ist.  
 
Frau Conradt bestätigt, dass es durchaus wichtig sei, diesen Verbindungsbedarf an die Fach-
planung zu kommunizieren. Dennoch kann man aus Regionalplänen nicht die konkrete Umset-
zung oder einen Trassenverlauf ableiten bzw. die Taktzahlen definieren. 
 
Der Vorsitzende schließt den Tagesordnungspunkt zum Handlungs- und Steuerungsbedarf im 
IRP OLS ab und dankt den Mitarbeitern der Planungsstelle für ihre Redebeiträge. 
 
 
TOP 8: „Regionalmanagement Oderland-Spree zur Unterstützung der TESLA-Umfeldent-
wicklung“ in der Region Oderland-Spree 
 
Der Vorsitzende bittet Herrn Hage, Geschäftsführer der IPG Infrastruktur- und Projektentwick-
lungsgesellschaft mbH, um Erläuterungen zum Stand der Umsetzung des Projektes „Regional-
management Oderland-Spree zur Unterstützung der TESLA-Umfeldentwicklung“. 
 
Herr Hage gibt anhand einer Präsentationsvorlage einen kompakten Überblick zum Stand der 
Umsetzung des Projektes. Einleitend erläutert er die Aufgabenstellung und Zielsetzung anhand 
von sieben Arbeitspaketen. Das Arbeitspaket „Leitlinien und Strategien für die Wirtschaftsregi-
on“ ist weitestgehend fertig gestellt und liegt als Dokument vor. Die Ergebnisse wurden mit der 
KAG Oderland besprochen und abgestimmt. 
 
Zum Arbeitspaket 3 „Aufbau und Pflege eines Akteursnetzwerkes“ zeigt Herr Hage die Ergeb-
nisse des Auftakttreffens vom 19.08.2021 auf und erläutert die Zielstellung für das zweite Tref-
fen am 11.11.2021.  
 
Das Arbeitspaket 4 „Gewerbeflächenmonitoring“ ist weit fortgeschritten. Die Interviews mit den 
Landkreisen und Kommunen wurden bis Ende Juni 2021 fast vollständig durchgeführt. Insge-
samt wurden 201 Gewerbe- und Industriegebiete mit einer Gesamtfläche 4.638 ha erfasst. Die 
durchschnittliche Flächengröße beträgt 26,5 ha. Die durchschnittliche Auslastung aller Gebiete 
ist mit 94 % sehr hoch. Das hat zur Folge, dass nur wenige Flächen für eine sofortige Vermark-
tung zur Verfügung stehen. Deshalb, so Herr Hage, ist es wichtig, die Kommunen bei der Er-
weiterung und Neuausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten proaktiv zu unterstützen. 
Dieser Prozess ist eingeleitet. Unterstützungsthemen sind unter anderem Planungs- und Bau-
recht, die Planung und Erfordernisse von Erschließungssystemen sowie die Eruierung und Ak-
quise von Fördermöglichkeiten. 
 
Abschließend wurden die Ergebnisse des Standortmarketings aufgezeigt. Fertiggestellt wurde 
unter anderem die Homepage www.oderland-spree.de zum Projekt. Auf der Homepage sind di-
verse Standortexposés veröffentlicht. Zusätzlich werden die neuesten Nachrichten, die die wirt-
schaftliche Entwicklung in der Region betreffen, abgebildet. Das Thema Social-Media wird in 
diesem Tool weiter forciert und soll aktiv die Arbeit des Regionalmanagements unterstützen.  
 
Herr Hage berichtet abschließend, dass auf der Expo Real in München vom 11.-13.10.2021 
Gespräche geführt und Informationsbroschüren an interessierte Unternehmen überreicht wur-
den.  
 
Zum Bericht von Herrn Hage gibt es keine Anmerkungen und Hinweise. 
 
 
TOP 9: Fortführung des Projektes Umsetzung Regionales Energiekonzept Oderland-Spree 
 
Herr Schwietzke, Regionaler Energiemanager RPS OLS, stellt zunächst in seiner Präsentation 
die Aktivitäten des Regionalen Energiemanagements des vergangenen halben Jahres vor. An-

http://www.oderland-spree.de/





